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Sitzung Gemeinderat Denkingen am 23.11.2021 



 

 Feststellung des Jahresabschlusses 2019
 

 
Gemäß §16 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes ist von der Betriebsleitung für den Schluss 
eines jeden Wirtschaftsjahres ein aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem 
Anhang bestehenden Jahresabschluss, sowie ein Lagebericht aufzustellen. Der Gemeinderat 
stellt den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres fest (§16 
Abs. 3 EigBG in Verbindung mit §12 EigBVO).   
 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird wie folgt festgestellt:  
 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1. Bilanzsumme 1.396.932,56 €
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

 - das Anlagevermögen 1.254.346,25 €
 - das Umlaufvermögen 142.586,31

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 375.860,43 €
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 2.878,00 €
 - die Rückstellungen 13.250,00 €
 - die Verbindlichkeiten 1.004.944,13

1.2. Jahresergebnis -9.126,34 €
1.2.1. Summe der Erträge 346.045,24 €
1.2.2. Summe der Aufwendungen 355.171,58 €

2. Behandlung des Jahresverlustes

Der Jahresverlust in Höhe von -9.126,34 €
 
a) aus dem Gewinnvortrag zu tilgen mit -9.126,34 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen mit
c) auf neue Rechnung vorzutragen mit

 
3.  Der Werkleitung wird die Entlastung erteilt 
 
 
 
 
 
 
Wuhrer 
(Bürgermeister und Werkleitung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lagebericht zum Jahresabschluss 2019
 

 
Gemäß §16 Abs. 1 EigBG ist neben dem Jahresabschluss und dessen Bestandteilen zum 
Schluss eines Wirtschaftsjahres ein Lagebericht aufzustellen, in dem auf die Entwicklung des 
aktuellen Jahres und auf die Investitionstätigkeit eingegangen wird. Des Weiteren werden Ver-
gleiche zu den Vorjahren bezüglich der Erlöse und Kosten gezogen sowie die Entwicklung der 
verkauften Wassermenge und der Wasserverluste betrachtet. Aus kaufmännischer Sicht wer-
den insbesondere die Eigenkapitalausstattung und die Entwicklung des Deckungsmittelfehlbe-
trages näher beleuchtet. 
 
 
I. Betriebsergebnis 2019 – Vergleich mit dem Wirtschaftsplan 2019  
 
Mit dem Wirtschaftsplan 2019 war ein Jahresgewinn von 17.300 € prognostiziert. Tatsächlich 
wurde jedoch kein Jahresgewinn erwirtschaftet und es konnte nicht wie geplant eine Konzessi-
onsabgabe von 10.800 € an den Gemeindehaushalt ausgeschüttet werden. Die deutlich höhe-
ren Unterhaltungsaufwendungen führten zu einer ungünstigeren Ertragslage gegenüber der 
Planung. Das Gebührenaufkommen gegenüber der Planung erhöhte sich um 25.017,81 €.  
 
Vor allem bei den Unterhaltungsaufwendungen des Hochbehälters (+ 21.738,91 €), des Was-
sernetzes (+ 34.397,12 € u.a. Wasserrohrbrüche) und der Wasserzähler (+ 11.505,03 €) reich-
ten die bereitgestellten Mittel (67.000 €) des Eigenbetriebes nicht aus und waren um insgesamt 
67.641,06 € deutlich höher als erwartet.  
 
Insgesamt musste im Erfolgsplan eine Verschlechterung um 26.426,34 € hingenommen wer-
den. Da der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erreicht wurde, konnte die im Wirtschaftsplan 
2019 veranschlagte Konzessionsabgabe nicht erwirtschaftet werden, welche sich nach Abfüh-
rung in den Kernhaushalt entlastend auf das Haushaltsjahr 2019 ausgewirkt hätte. Im Haus-
haltsplan 2019 wurde auf Grundlage einer Hochrechnung des Wirtschaftsplanes 2018 eine Kon-
zessionsabgabe von 10.800 € angesetzt.  
 
2019 sind neue Maßnahmen im Anlagevermögen (u.a. Wasserleitung Hintere Gasse und Klip-
peneck) hinzugekommen, so dass unter Berücksichtigung aller Abschreibungen auf das Anla-
gevermögen der Restbuchwert zum 31.12.2019 der Sach- und Finanzanlagen von 1,222 Mio. 
€ um 32 T€ auf 1,254 Mio. € angestiegen ist. Der Eigenbetrieb ist am Zweckverband Wasser-
versorgung Hohenberggruppe beteiligt.  
 
 
II. Betriebsergebnis 2018 – Vergleich mit dem Vorjahr 
 
Hinsichtlich der Vorjahre muss festgestellt werden, dass der Gewinn deutlich zurückgegangen 
ist. Der steuerliche Gewinn beim Eigenbetrieb lag im Jahr 2015 noch bei 16.032 € und ist in 
2016 auf 7.300 € zurückgefallen. Im Abschluss 2017 wurde ein Verlust über 3.526,40 € ausge-
wiesen und im Abschluss 2018 ein Verlust von 71.064,65 €. Der Abschluss 2019 schließt mit 
einem Jahresverlust von 9.126,34 € ab. Ausschlaggebend hierfür sind die sehr hohen Unterhal-
tungsaufwendungen für den Hochbehälter, die Versorgungsleitungen sowie die Wasserzähler.  
 
III. Herkunft des Wassers, Verluste im Leitungsnetz 
 



in m³ in %

2014 86.600 m ³ 31.900 m ³ 118.500 m ³ 13.859 m ³ 88.300 m ³ 16.341 m ³ 13,8%

2015 79.700 m ³ 45.100 m ³ 124.800 m ³ 13.361 m ³ 91.900 m ³ 19.539 m ³ 15,7%

2016 80.300 m ³ 36.100 m ³ 116.400 m ³ 9.636 m ³ 93.900 m ³ 12.864 m ³ 11,1%

2017 52.800 m ³ 53.000 m ³ 105.800 m ³ 4.004 m ³ 98.700 m ³ 3.096 m ³ 3,0%
2018 45.000 m ³ 61.700 m ³ 106.700 m ³ 2.826 m ³ 95.400 m ³ 8.474 m ³ 7,9%

2019 37.040 m ³ 80.229 m ³ 117.269 m ³ 3.706 m ³ 103.319 m ³ 10.244 m ³ 8,7%

Jahr
Verkaufs-

menge
Eigenwasser-

förderung
Fremdwasser-

bezug
Dargebot im  

Hochbehälter

NetzverlusteReinig. HB 
Spülung UF

 
 
 

Der Wasserbedarf in Denkingen wird sowohl über Eigenwasser als auch durch den Hinzukauf 
von Fremdwasser abgedeckt. Dieses wird über den Zweckverband Wasserversorgung  
Hohenberggruppe bezogen.  
 
Jährlich werden die Wasserverluste innerhalb des Wassernetzes überprüft. Dazu wird die über 
die Hochbehälter ins Wassernetz eingespeiste Wassermenge mit der tatsächlich verkauften 
Menge verglichen. Hier sind jedoch auch die Wassermengen der Rückspülung der Ultrafiltrati-
onsanlage und der Reinigung des Hochbehälters zu berücksichtigen, ebenso wie der Wasser-
verbrauch bei Übungen der Feuerwehr. Der tatsächlich im Netz aufgetretene Wasserverlust im 
Jahr 2019 liegt bei rund 10.200 m³ und somit bei 8,7%. Gegenüber dem Vorjahr ist dieser leicht 
angestiegen. 
 
 
IV. Investitionen des Wasserwerks 
  
2019 erfolgte die Verlegung von Wasserleitungen in der Hinteren Gasse und auf dem Klippen-
eck. In 2019 sind für die Wasserleitung Hintere Gasse Ausgaben von 55.477,20 € und für die 
Leitung auf dem Klippeneck von 28.344,47 € angefallen. Die Leitung auf dem Klippeneck wurde 
am 24.09.2019 fertiggestellt. Die Maßnahme Hintere Gasse wurde im Folgejahr am 31.07.2020 
fertiggestellt. 
 
 
V. Entwicklung der Wasserversorgungsgebühr 
 
ab 01.01.1994  1,28 €/m³ 
ab 28.02.2002  1,80 €/m³ 
ab 01.01.2003  2,20 €/m³ 
ab 01.01.2010  2,50 €/m³ 
ab 01.01.2011  2,55 €/m³ 
ab 01.01.2013  2,79 €/m³ 
ab 01.01.2021  3,42 €/m³ 
 
 
VI. Kaufmännische Betrachtung und Beurteilung 
 
Der Verlust beläuft sich im Jahr 2019 auf 9.126,34 €. Der Mindesthandelsbilanzgewinn (= 1,5% 
des Sachanlagevermögens) wurde nicht erreicht, weswegen keine Konzessionsabgabe ausge-
wiesen werden kann. Die Höhe der Konzessionsabgabe ist in der Regel gleichzusetzen mit dem 
Gewinnanteil, der über den Mindesthandelsbilanzgewinn hinaus erzielt wird. Die Konzessions-
abgabe wird dem Ergebnishaushalt zugeführt und erhöht so den Überschuss des Ergebnis-
haushaltes. Da der Eigenbetrieb in 2019 keine Konzessionsabgabe erwirtschaften konnte, wirkt 
sich dies im Gemeindehaushalt negativ aus.  
 



Der Gesamtbetrag der Einkünfte beläuft sich auf -9.126,34 € (Verlust) Somit fällt keine Körper-
schaftsteuer an. Der Verlustvortrag beim Eigenbetrieb erhöhte sich von 216.700 € auf 
225.826,00 € zum 31.12.2019. 
Die Abführung eines Jahresgewinnes ist im Gemeindehaushalt mit einem Steuersatz von 15% 
Kapitalertragsteuer + 5,5% Solidaritätszuschlag zu versteuern. Die seit dem Jahr 2006 erwirt-
schaftete Konzessionsabgabe kann steuerfrei an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. 
Aus dem Ergebnis des Eigenbetriebes 2019 fließen dem Gemeindehaushalt keine Mittel zu. 
Somit entfällt die Steuerlast. 
 
 Jahresverlust 9.126,34 € 
 abzüglich KapESt und SolZ  
 Zwischensumme  
 Konzessionsabgabe 0,00 € 
 Mittelzufluss insgesamt  

 
Die Ausschüttung von Altgewinnen hat es ermöglicht, die überdurchschnittlich hohe Eigenkapi-
talausstattung des Eigenbetriebs Zug um Zug nachhaltig zu reduzieren. Die Zielsetzung des 
Grundsatzbeschlusses war, dass dem Gemeindehaushalt die Mittel wieder zufließen, die er für 
die Finanzierung des Anlagevermögens der Wasserversorgung über Jahre bereitgestellt hat. 
Die Maßnahme der Ausschüttung wurde im Jahr 2017 beendet. Das Eigenkapital beläuft sich 
zum 31.12.2019 auf 26,91%. 
 
Der Eigenbetrieb erfüllt die Voraussetzungen § 2 Abs. 1 GewStDV und wird als Gewerbebetrieb 
behandelt. Die Erwirtschaftung eines Gewinnes bringt zwangsläufig die Festsetzung von Steu-
ern mit sich. Aufgrund des Verlustes 2019 beläuft sich der gewerbesteuerliche Verlustvortrag 
auf 83.716 €.  
 
Losgelöst vom Steuerrecht sind angesichts des Verlustes auch die Bestimmungen des Kom-
munalabgabengesetzes zu beachten. §14 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes ermöglicht 
den Gemeinden im Rahmen ihrer Versorgungseinrichtungen über die Kostendeckung hinaus 
die Erzielung eines angemessenen Ertrages für den Haushalt. Dieser Gewinnzuschlag kann 
unter Berücksichtigung gängiger Rechtssprechungsfälle bis zu 10% des betriebswirtschaftlich 
ansatzfähigen Aufwandes betragen.  
 
Abschließend ist auf den aktuell bestehenden Deckungsmittelfehlbetrag einzugehen, welcher 
sich aktuell auf 72.930,76 € beläuft. Dieser Betrag steht für die Ausgabenüberhänge der letzten 
Jahre und ist als „Rücklage“ des Eigenbetriebes zu verstehen, wenn sie auch in diesem Fall 
negativ ist. Wäre die Wasserversorgung Bestandteil des Kernhaushaltes, hätten besagte  
72.930,76 € der liquiden Rücklage entnommen werden müssen, welche einen entsprechend 
geringeren Bestand aufweisen würde. Anders betrachtet wurden seitens des Eigenbetriebes 
Kassenmittel aus der Einheitskasse verwendet, deren Inanspruchnahme sich auf den Liquidi-
tätsstand des Kernhaushaltes auswirkt. Dies führt letztendlich dazu, dass die im Rahmen der 
Haushaltsplanung ermittelte Liquidität des Kernhausaltes und die tatsächlich vorhandenen Kas-
senmittel voneinander abweichen. 
 
 
VII. Ausschüttung von Altgewinnen und Gewährung eines Trägerdarlehens 
 
Die letzte Ausschüttung von Altgewinnen bei gleichzeitiger Aufnahme eines Trägerdarlehens, 
wurde mit dem Abschluss 2016 an den Gemeindehaushalt 2017 vollzogen.  
Die Eigenkapitalausstattung beim Eigenbetrieb liegt zum Jahresende 2019 nun bei rund 26,91% 
und entspricht dem steuerlich angestrebten Ziel. Der Grundsatzbeschluss vom Oktober 2010, 
ab dem 01.01.2011 den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aufzuheben und die Altge-
winne Zug um Zug auszuschütten, ist somit vollzogen. 
 



Die Gewährung der insgesamt drei Trägerdarlehen war für den Eigenbetrieb erforderlich, um 
nach der Teilausschüttung seinen Kassenbestand wieder auszugleichen. Die für die Trägerdar-
lehen zu leistenden Zinsen und Tilgungen fließen wieder der Gemeinde zu. Damit erhält der 
Gemeindehaushalt einen Ersatz für seine für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs aufge-
brachten Mittel. 
 
Im Weiteren wird auf die Anlagen verwiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Abweichungen zwischen Wirtschaftsplan und Ergebnis      

Konto Bezeichnung Plan 2019 Ergebnis 
2019 

Planver-
gleich 

Erträge 
 

  
 

  

30110000 Erlöse aus Wasserverkauf 312.100,00 337.117,81 -25.017,81 

30120000 Erlöse aus Abwassergebühren 0,00 100,00 -100,00 

31600000 Planung bilanzielle Auflösung 5.800,00 0,00 5.800,00 

31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen 0,00 2.853,00 -2.853,00 

32000000 Sonst. Betriebl. Erträge 200,00 5.501,60 -5.301,60 

36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsver-
zinsung 

0,00 472,83 -472,83 

Gesamterträge   318.100,00 346.045,24 -27.945,24 

Aufwendungen 
 

  
 

  

42004110 Arbeitsmittel, Chem. 200,00 208,44 8,44 

42004111 Betriebsstrom 7.800,00 8.468,32 668,32 

42004112 Fremdwasserbezug 25.000,00 19.631,20 -5.368,80 

43004110 Unterhaltung HB - Auf. f. bez. Leis-
tung 

30.000,00 51.738,91 21.738,91 

43004111 Unterh. VL - Auf. f. bez. Leistung 30.000,00 64.397,12 34.397,12 

43004112 Unterh. Brunnen, Q - Auf. f. bez. 
Leist. 

5.000,00 3.289,60 -1.710,40 

43004113 Unterh. Wasserz. - Auf. f. bez. Leist. 7.000,00 18.505,03 11.505,03 

43004114 Bewirtschaftung Anlagen 1.300,00 1.413,56 113,56 

43004115 Wasseruntersuchung 4.000,00 4.161,00 161,00 

43004116 Betriebsführungspauschale ENRW 9.400,00 9.870,03 470,03 

43004117 Grundumlage an Hohenberggruppe 36.700,00 32.996,60 -3.703,40 

44004110 Versicherungen 1.400,00 1.187,66 -212,34 

44004111 Entgelt f. Wasserentnahmen 6.000,00 8.022,90 2.022,90 

44004112 Geschäftsausgaben 7.000,00 9.903,22 2.903,22 

44004113 Verwaltungskostenbeitrag 57.200,00 62.331,48 5.131,48 

44004114 Konzessionsabgabe 10.800,00 0,00 -10.800,00 

45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden 9.700,00 9.727,52 27,52 

46001000 Gewerbesteuer 500,00 0,00 -500,00 

47000000 Planung bilanzielle Abschreibung 51.800,00 0,00 -51.800,00 

47120000 AfA Sachanlagen 0,00 49.318,99 49.318,99 

Gesamtaufwendungen   300.800,00 355.171,58 54.371,58 

Jahresgewinn/-verlust   17.300,00 -9.126,34 26.426,34 
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